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COVID-19-Schutzkonzept Kirche ETG Bachenbülach 
(ohne Zertifikat) 
 

Version: 13.09.2021_ohne (ersetzt Version 26.06.2021) 

Ersteller: Covid-19-Verantwortlicher, Daniel Kappeler 

Gültigkeit: bis auf Widerruf, oder bei nächster notwendiger Änderung 
 

 

Allgemein: 
Die Kirche ETG Bachenbülach richtet sich nach den Schutzkonzepten vom Verband Freikirchen & Gemein-

schaften Schweiz (VFG). Die aktuellen Schutzkonzepte und die ergänzenden FAQ's sind auf ihrer Homepage1 

einsehbar. Die Schutzkonzepte sind national geregelt und werden durch die Vorgaben des Kantons Zürich und 

der Bildungsdirektion Kanton Zürich ergänzt. 

Die nachfolgenden Punkte regeln die konkreten Umsetzungen in der Kirche ETG Bachenbülach (ohne Zertifi-

kat) ab dem 13.09.2021 bis auf Widerruf oder spätestens bis zur nächsten Anpassung durch den Bund (BAG), 

den Kanton Zürich oder die Bildungsdirektion Kanton Zürich, sofern sie Auswirkungen auf unser Schutzkon-

zept hat. 

Der Covid-19-Verantwortliche ist Daniel Kappeler, die Stellvertretung ist durch Jacqueline Rüegger gewähr-

leistet. Für die Umsetzung des Schutzkonzeptes ist jedoch die ganze Gemeinde mitverantwortlich. Anregun-

gen und Fragen sind an den Covid-19-Verantwortlichen zu richten. 

 

Für uns gilt allgemein: 
• Wir halten uns an die Vorgaben und an die Distanz- und Hygieneregeln des BAG2. 

• Wir halten uns an die Vorgaben des Kantons Zürich3 und der Bildungsdirektion Kanton Zürich4. 

• Veranstaltungen bis 50 Personen dürfen ohne Zertifikat durchgeführt werden. 

• Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren im ganzen Innenbereich der abge-

trennten Räumlichkeiten in der Kirche (Bereich ohne Zertifikat) über die ganze Aufenthaltsdauer 

(Ausnahme: Personen mit einem ärztlichen oder psychologischen Attest und Redner). 

 Für die Sonntagsschule und den Unti: Siehe Punkt "Kinderprogramm". 

• Es dürfen max. 50 Personen im abgetrennten Gebäudeteil anwesend sein. Der Gottesdienst findet im 

alten Saal statt und wird live übertragen. Sind 50 Personen im Saal, so wird die zweidrittel-Kapazität 

nicht erreicht. 

• Der Unti findet ebenfalls im abgetrennten Gebäudeteil statt und wird zu den 50 Personen dazuge-

zählt. 

• Mit Maske ist das Singen zusammen möglich. 

• Vor, während und nach dem Gottesdienst wird min. 10 Minuten gelüftet (nicht während dem Singen). 

• Wir verzichten auf Händeschütteln, Umarmungen, Küsschen u.ä. 

• Die Kontaktdaten werden erfasst, 14 Tage im Pastorenbüro aufbewahrt und danach fachgerecht ver-

nichtet. 

• Bei Covid-19-Krankheitssymptomen bleiben wir zu Hause. 
 

1 https://freikirchen.ch/corona-schutzkonzept-fuer-freikirchen/ 
2 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html 
3 https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html 
4 https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime.html 
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Organisatorische Regelungen: 

Gottesdienst: 

• Am Sonntag findet ein Gottesdienst / Veranstaltung um 10:30 Uhr statt. 

• Wir gehen über die Aussentreppe zum Haupteingang. Beim Haupteingang, aber noch vor dem Ge-

bäude, werden die Zertifikate kontrolliert und den Zugang zum Gottesdienst kanalisiert. 

• Die Personen mit Zertifikat gehen durch die linke Seite in das Gebäude und treffen sich im grossen 

Saal. Die Personen ohne Zertifikat gehen durch die rechte Seite in das Gebäude und treffen sich im 

alten Saal. 

• Beide Bereiche inkl. Toiletten sind mit Plexiglas abgetrennt, so dass keine Durchmischung möglich 

ist. (Ausnahme: für gebrechliche Personen steht der Hintereingang für die Benützung des Liftes zur 

Verfügung). 

• Für Personen ab 12 Jahren gilt eine allgemeine Maskenpflicht über die ganze Dauer des Aufenthaltes 

(Ausnahme: Personen mit einem ärztlichen oder psychologischen Attest und Redner). 

 Unti: Siehe Punkt "Kinderprogramm Unti". 

• Der Unti findet ebenfalls im abgetrennten Bereich statt. Die Anzahl Personen im alten Saal und die 

Anzahl Personen im Unti ergeben zusammengezählt max. 50 Personen. 

• Wir lassen wann immer möglich genügend Abstand zu anderen Personen (min. 1.5 Meter). 

• Wir halten uns nur so lange wie nötig im Foyer auf (Jacken aufhängen, Jacken anziehen). 

• Die Stühle (Reihe) haben von Stuhllehne zu Stuhllehne einen Mindestabstand von 1 Meter. 

• Einzelpersonen besetzen einzelne Stühle, Ehepaare oder zwei Personen aus dem gleichen Haushalt 

können nebeneinander sitzen. 

• Der Sigrist lüftet vor, während und nach dem Gottesdienst für min. 10 Minuten. 

• Konsumation im Innenbereich ist nicht erlaubt. 

• Das Abendmahl kann eingenommen werden, wird aber im Vorhinein angekündigt und für diesen An-

lass speziell geregelt. 

Weitere Aktivitäten: 

• Grundsätzlich sind alle Vereinsanlässe in der ETG durchführbar. Das Schutzkonzept ist einzuhalten. 

• Maximal 50 Personen dürfen zusammen eine Veranstaltung besuchen, ohne dass ein Zertifikat vor-

gewiesen werden muss. 

• Kirchliche Aktivitäten in privaten Räumen finden mit max. 30 Personen innen und mit max. 50 Perso-

nen draussen statt. Für private Aktivitäten braucht es kein Schutzkonzept. Es gelten jedoch die übli-

chen Abstands- und Hygienemassnahmen des BAG. 

Jugendanlässe: 

• Im privaten Rahmen sind bis 30 Personen drinnen und bis 50 Personen draussen möglich. 

• Werden Jugendanlässe in der ETG durchgeführt, können bis 50 Personen ohne Zertifikat teilnehmen. 

Die Maske wird getragen. Die Kontaktdaten werden erhoben und während 14 Tage im Pastorenbüro 

aufbewahrt. Danach werden diese fachgerecht vernichtet. 

• Konsumationen innen können nur mit Zertifikat durchgeführt werden. Draussen gibt es keine Ein-

schränkungen. 

• Wer Krankheitssymptome hat, bleibt zu Hause. 
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Veranstaltungen, wie Kleingruppen in privatem Haushalt: 

• An Hauskreisen oder Kleingruppen in privatem Haushalt dürfen drinnen max. 30 Personen teilneh-

men. Achtung: Kinder werden als 1 ganze Person gezählt. Draussen können bis max. 50 Personen 

teilnehmen. 

• Es gibt keine weiteren Massnahmen, ausser die Einhaltung der üblichen Distanz- und Hygieneregeln 

des BAG (keine Maskenpflicht, kein Schutzkonzept, kein Contact Tracing). 

Arbeitsgruppen: 

• Arbeitssitzungen können in der ETG ohne Beschränkung durchgeführt werden. Es gelten die üblichen 

Distanz- und Hygieneregeln des BAG. 

Homeofficepflicht: 

• Die Homeofficepflicht wird aufgehoben, wird aber empfohlen. 

Spielgruppe Chinderhuus und The Christian Fellowship (TCF): 

• Die Spielgruppe Chinderhuus und das TCF benutzt die Räumlichkeiten der ETG Bachenbülach. Alle 

Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Gruppen fallen nicht unter dieses Schutzkonzept, sondern 

werden von ihnen selber geregelt. 


